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Satzung 

„Förderverein des Bundes-Schützen-Musikkorps Elsen“ 

 

§ 1 Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen Förderverein des Bundes-Schützen-Musikkorps Elsen  

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz "e.V." 

Der Sitz des Vereins ist Paderborn. 

 

 

§ 2 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 3 Zweck des Vereins 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Der Verein widmet sich der Pflege und Unterstützung musikalischer 

Bildungsaufgaben des Bundes-Schützen-Musikkorps Elsen. Diesem Zweck sollen 

vornehmlich dienen: 

a) Weckung musikalischen Interesses, Förderung musikalischer Begabungen, 

Kontaktpflege zu Eltern, Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Bundes-

Schützen-Musikkorps Elsen 

b) Bereitstellung zusätzlicher Mittel aus z.B. Mitgliedsbeiträgen und Spenden 

beispielsweise zur Durchführung von Konzerten, musikalischen Freizeiten und 

Fahrten zum Zwecke musikalischer Kontaktpflege sowie zur Anschaffung von 

Lehr- und Lernmitteln 

c) Bereitstellung von Geldern zur Aus- und Weiterbildung von Musikern des 

Bundes-Schützen-Musikkorps Elsen 

 

 

 

 

 

http://www.jm.nrw.de/BS/recht_a_z/V/Verein/index.php
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§ 4 Selbstlose Tätigkeit 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

 

 

§ 5 Mittelverwendung 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder des Vereins erhalten in Ihrer Eigenschaft als Mitglied keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

 

§ 6 Verbot von Begünstigungen 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft 

Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen werden. 

Jedes Mitglied – auch juristische Personen – hat nur eine Stimme. 

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen.  

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.  

Der Vorstand ist nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe für eine Ablehnung 

des Aufnahmeantrages mitzuteilen. 

 

 

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Verlust der 

Rechtsfähigkeit der juristischen Person oder durch Auflösung oder Aufhebung des 

Vereins. 

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 

vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss 

mit einer Frist von drei vollen Monaten jeweils zum Ende des Geschäftsjahres 

gegenüber dem Vorstand erklärt werden.  

http://www.jm.nrw.de/BS/recht_a_z/N/nat_rliche_Person/index.php
http://www.jm.nrw.de/BS/recht_a_z/J/juristische_Person/index.php
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Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind 

insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung 

satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. 

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand.  

 

 

§ 9 Beiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren 

Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung. Bis zur Festlegung des Beitrages in 

einer Mitgliederversammlung gilt ein Mindestbeitrag von 12,00 Euro pro Jahr und 

Mitglied. 

Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Beiträge ganz oder teilweise erlassen oder 

stunden. 

 

 

§ 10 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

1. die Mitgliederversammlung 

2. der Vorstand 

 

 

§ 11 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehört 

insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, 

Entgegennahme der Berichte des Vorstands, Wahl der Kassenprüfer/innen, 

Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, Beschlussfassung über die 

Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 

Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen 

sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz 

ergeben. 

Im ersten Halbjahr eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche 

Mitgliederversammlung statt. 
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Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 

verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe 

von Gründen verlangt. 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 14 

Tagen  schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit 

dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das 

Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem 

Verein bekannt gegebene Anschrift oder Email-Adresse gerichtet war. 

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine 

Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu 

Beginn der Versammlung bekanntzumachen. 

Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über 

die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur 

Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. 

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen. 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das 

vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

 

§ 12 Vorstand 

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus  

- dem/der ersten Vorsitzenden,  

- einem/einer stellvertretenden Vorsitzenden (2.Vorsitzender) 

- einem/einer stellvertretenden Vorsitzenden mit dem Aufgabenbereich 

Finanzen (Kassierer) 

Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder 

vertreten gemeinsam. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren, 

gerechnet von der Wahl an, gewählt.  
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Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist 

zulässig. 

Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die von einem Vorstandsmitglied einberufen 

werden. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens 2/3 Vorstandsmitglieder 

anwesend sind. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Jedes 

Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 

Vorstandsvorsitzende. Vorstandssitzungen finden mindestens einmal jährlich statt. 

Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftliche, fernmündlich 

oder elektronisch gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder Ihre Zustimmung zu 

diesem Verfahren erklären. Schriftlich, fernmündlich oder elektronisch gefasste 

Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und zu unterzeichnen. 

Von jeder Vorstandssitzung ist ein Protokoll anzufertigen, das der Protokollführer und  

mindestens ein Vorstandsmitglied unterzeichnet. 

Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds kann sich der 

Gesamtvorstand durch ein Ersatz-Vorstandsmitglied per Vorstandsbeschluss bis zur 

nächsten Mitgliederversammlung ergänzen. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

 

 

§ 13 Kassenprüfung 

1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer/in, bei der erstmaligen 

Wahl einen Kassenprüfer für zwei Jahre, den zweiten Kassenprüfer für ein 

Jahr, anschließend alle zwei Jahre im Wechsel einen Kassenprüfer für zwei 

Jahre. Wiederwahl ist möglich. Die Kassenprüfer dürfen nicht dem Vorstand 

angehören. 

 

2. Die Kassenprüfer haben nach Ende des Geschäftsjahres die Kassenführung 

einschließlich der Belege zu prüfen und über das Ergebnis der 

Mitgliederversammlung zu berichten. 

 

Der Prüfungstermin ist mit dem Kassierer abzustimmen. 

 

 



Satzung „Förderverein des Bundes-Schützen-Musikkorps Elsen“ Seite 6 

 

§ 14 Wahlen und Abstimmungen 

1. Wahlen und Abstimmungen finden grundsätzlich offen statt. Auf Antrag eines 

Mitglieds kann in offener Abstimmung schriftliche Wahl oder Abstimmung 

beschlossen werden. 

 

2. Gewählt ist, wer die meisten der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich 

vereinigt. Bewerben sich mehr als zwei Personen für ein Amt und erreicht 

keine der Personen die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, so 

findet eine Stichwahl zwischen den Bewerbern statt, die im ersten Wahlgang 

die meisten Stimmen erzielt haben. Im zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die 

meisten der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet das vom Sitzungsleiter zu ziehende Los. 

3. Beschlüsse der Organe werden, soweit diese Satzung nichts anderes 

bestimmt, oder gesetzliche keine anderen Mehrheiten vorgeschrieben sind, 

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen (Mehrheit der auf ja oder 

nein lautenden Stimmen) gefasst. 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Bei 

Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

4. Satzungsbeschlüsse können nur mit einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen 

gültigen Stimmen gefasst werden. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 

werden nicht mitgezählt.  

 

5. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für 

ein Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. 

 

 

§ 15 Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 

an das Bundes-Schützen-Musikkorps Elsen (oder seine Rechtsnachfolgerin), das es 

- unmittelbar und ausschließlich - für gemeinnützig Zwecke zu verwenden hat oder 
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-sofern das Bundes-Schützen-Musikkorps Elsen nicht mehr besteht - an die 

katholische Kirchengemeinde St. Dionysius Elsen, die es unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

 

 

Vorstehende Satzung wurde am 04.01.2016 in Paderborn-Elsen 

von der Gründungsversammlung beschlossen und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Hierfür zeichnen die Gründungsmitglieder: 

 

Name:      Unterschrift: 

 

 


